
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen19. Dezember 2022  

 
Mandantenbrief November/Dezember 2022 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Fristverlängerung bei der Abgabe der Grundsteuererklärung bis 31.01.2023 
· Entlastung für Mieter - Aufteilung des CO2-Preises 
· Dezember-Entlastung für Gas- und Wärmekunden kommt 

 
Einkommensteuer 

· Steuerfolgen bei der Vergabe von unverzinslichen Darlehen 
· Stromspeicher ist keine wesentliche Komponente einer Photovoltaik-Anlage 

 
Umsatzsteuer 

· Rechnungsberichtigung – Rückwirkung für Vorsteuerabzug? 
 
Lohn- und Gehalt 

· Drittes Entlastungspaket - Inflationsausgleichsprämie: Bis zu 3.000 Euro steuer-
frei 

· Bundeskabinett beschließt Sozialversicherungsrechengrößen 2023 
 
Erbschaft und Schenkungsteuer 

· Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht bei der Erbschaft-/Schenkungsteuer 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 



 
 
Termine Steuern/Sozialversicherung Dezember 2022 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

12.12.20221 10.01.20232 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

12.12.2022 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszu-
schlag 

12.12.2022 entfällt 

Umsatzsteuer 12.12.20223 10.01.20234 
Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung5 15.12.2022  13.01.2023 
Scheck6 12.12.2022 10.01.2023 

Sozialversicherung7 28.12.2022 27.01.2023 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszu-
schlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 

zuständige Finanzamt abzuführen. 
 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern 

für das vorangegangene Kalenderjahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-

dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.12.2022/25.01.2023, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbeson-
dere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Allgemein 

Unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch Beamten der Steuer-
fahndung rechtswidrig 
Eine unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch einen Beamten der Steuerfahn-
dung als sog. Flankenschutzprüfer zur Überprüfung der Angaben der  
Steuerpflichtigen zu einem häuslichen Arbeitszimmer ist rechtswidrig, wenn die 
Steuerpflichtige bei der Aufklärung des Sachverhalts mitwirkt. Das entschied der 
Bundesfinanzhof. 

Fristverlängerung bei der Abgabe der Grundsteuererklärung bis 
31.01.2023 
Die Finanzminister der Länder haben sich am 13.10.2022 in Abstimmung mit dem 
Bundesfinanz-ministerium auf eine einmalige Fristverlängerung bei der Abgabe der 
Grundsteuererklärung verständigt. Statt am 31.10.2022 läuft die Frist nunmehr am 
31.01.2023 ab. 

Weitere Anhebung der geplanten Erhöhung von steuerlichen Freibeträ-
gen und Kindergeld 
Der Finanzausschuss hat angesichts der hohen Inflation die geplanten Erhöhungen 
von steuerlichen Freibeträgen und Kindergeld noch weiter angehoben. 
Der Koalitionsentwurf sah ursprünglich eine Anhebung des steuerlichen Grundfreibe-
trages von derzeit 10.347 Euro auf 10.632 Euro im kommenden Jahr vor. Der Betrag 
soll jetzt (Stand: 08.11.2022) auf 10.908 Euro steigen. 2024 sollte der Grundfreibe-
trag nach dem Gesetzentwurf weiter auf 10.932 Euro steigen. Mit dem Änderungsan-
trag wird dieser Wert auf 11.604 Euro angehoben. 
Ebenfalls im nächsten Jahr erhöht werden soll das Kindergeld für das erste, zweite 
und dritte Kind auf einheitlich 250 Euro pro Monat. Vorgesehen waren im Koalitions-
entwurf 237 Euro. Die Anhebungen gehen zurück auf die Angaben im 14. Existenz-
minimum-bericht. Auch der steuerliche Kinderfreibetrag wird erhöht. 
Das sog. Inflationsausgleichsgesetz soll am 25.11.2022 vom Bundesrat verabschie-
det werden. 

Entlastung für Mieter - Aufteilung des CO2-Preises 
Seit 2021 wird beim Heizen mit Öl oder Erdgas eine zusätzliche CO2-Abgabe erho-
ben. Bisher mussten Mieter diese Kosten allein tragen. Der Bundestag hat jetzt einen 
Gesetzentwurf beschlossen, der eine faire Aufteilung der CO2-Kosten im Mietver-
hältnis vorsieht. 
Für Wohngebäude soll ein Stufenmodell gelten: Je schlechter der energetische Zu-
stand eines Gebäudes, desto höher ist der Kostenanteil für Vermieter. Investieren sie 
in klimaschonende Heizungssysteme und energetische Sanierungen, dann sinkt ihr 
Anteil an den CO2-Kosten. Die Aufteilung erfolgt in Abhängigkeit des CO2-
Ausstoßes pro Quadratmeter Wohn-fläche im Jahr. Vermieter ermitteln die CO2-
Kosten und den Verteilungsschlüssel im Zuge der jährlichen Heizkostenabrechnung. 
In manchen Fällen hindern Vorgaben - z. B. aufgrund von Denkmalschutz, der Pflicht 
zur Nutzung von Fernwärme oder Milieuschutz - Vermieter daran, die Energiebilanz 
von Gebäuden zu verbessern. Ihr Kostenanteil wird dann halbiert oder entfällt ganz. 
Bei Nichtwohngebäuden gilt zunächst übergangsweise eine hälftige Teilung des 
CO2-Preises. Ein Stufenmodell wie bei Wohngebäuden eignet sich derzeit noch 



 
nicht, da diese Gebäude in ihren Eigenschaften zu verschieden sind. Im Gesetzent-
wurf ist vorgesehen, bis Ende 2024 die dafür erforderlichen Daten zu erheben. Ein 
Stufenmodell für Nichtwohngebäude soll dann Ende 2025 eingeführt werden. 
Nach dem Bundestagsbeschluss muss das Gesetz noch den Bundesrat passieren. 
Es soll am 01.01.2023 in Kraft treten. 

Dezember-Entlastung für Gas- und Wärmekunden kommt 
Am 14.11.2022 hat der Bundesrat die Dezember-Soforthilfen für Letztverbraucher 
von Erdgas und Kunden von Wärme gebilligt, die der Bundestag am 10.11.2022 be-
schlossen hatte. Das Gesetz kann daher nach Unterzeichnung durch den Bundes-
präsidenten und direkt am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft 
treten. 
Haushaltskunden und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 
1.500 Megawattstunden Gas werden durch die einmalige Soforthilfe von den drama-
tisch gestiegenen Kosten entlastet - als Überbrückung, bis im nächsten Jahr die ge-
plante Gaspreisbremse wirkt. Unabhängig vom Jahresverbrauch hilfeberechtigt sind 
unter anderem Pflege-, Rehabilitations- und Forschungseinrichtungen, Kindertages-
stätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Wohnungseigentümer-
gemeinschaften. 
Für die Betroffenen entfällt die Pflicht, die vertraglich vereinbarten Abschlagszahlun-
gen für den Monat Dezember zu leisten. Bei der Wärmeversorgung erfolgt die Ent-
lastung durch eine pauschale Zahlung, die sich im Wesentlichen an der Höhe des im 
September gezahlten Abschlags bemisst. 
Für Mieter, die keine eigenen Verträge mit den Energielieferanten haben, sondern 
über Nebenkosten-abrechnungen betroffen sind, sind differenzierte Sonderregeln je 
nach Vertragsgestaltung gegenüber der Vermieterseite vorgesehen. Ziel ist es, auch 
diese Haushalte zeitnah von den Kostensteigerungen zu entlasten. 

Einkommensteuer 

Steuerfolgen bei der Vergabe von unverzinslichen Darlehen 
Zinslose Darlehen sind steuerlich von Bedeutung. Die Unverzinslichkeit und die dar-
aus stammenden  
Steuerfolgen zeigen sich insbesondere in zwei wesentlichen Bereichen: Erstens als 
Incentive-Leistung eines Arbeitgebers an Mitarbeitende und zweitens bei der Darle-
hensvergabe zwischen Verwandten als Hilfe bei geplanten Investitionen oder als Ge-
schenk. 
Die Unverzinslichkeit eines vom Arbeitgeber gewährten Darlehens stellt in Höhe des 
Vorteils Arbeitslohn dar. Die Finanzverwaltung besteuert aber nur Zinsvorteile, wenn 
am Ende eines Lohnabrechnungszeitraumes (üblicherweise also am Monatsende) 
die Darlehenssumme 2.600 Euro übersteigt. Der geldwerte Vorteil ergibt sich dann 
aus der Differenz zwischen dem marktüblichen Zins und dem konkret vereinbarten 
Zinsbetrag. Dieser marktübliche Zinssatz muss dabei aus Darlehen mit der gleichen 
Laufzeit und auch sonst üblichen Bedingungen (z. B. hinsichtlich der Sicherheiten) 
abgeleitet werden. Von dem so errechneten Vorteil kann ein Abschlag von 4 % ab-
gezogen werden. Auch die Freigrenze für Sachbezüge von - ab 2022 - 50 Euro pro 
Monat kann für den verbleibenden Zinsvorteil in Anspruch genommen werden. Dies 
gilt allerdings nur, wenn er nicht bereits für andere Sachbezüge berücksichtigt wurde. 
Bei Arbeitnehmern von Kreditinstituten bleibt der Zinsvorteil bis zu 1.080 Euro p. a. 
lohnsteuerfrei. 



 
Wird ein Zinsvorteil zwischen Verwandten oder anderen nahestehenden Personen 
gewährt, unterliegt er der Schenkungsteuer, soweit der jeweils anzuwendende Frei-
betrag überschritten wird. Auch die unverzinsliche (lebenslängliche) Stundung einer 
Zugewinnausgleichsforderung ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs wie ein 
Darlehen mit dem Nutzungsvorteil zu versteuern. Dabei ist der gesamte Vorteil für 
die Laufzeit lt. Sterbetafel in einer Summe steuerpflichtig im Zeitpunkt der Geltend-
machung des Anspruchs. Zuvor ist aber immer zu untersuchen, ob die Vereinbarung 
auch tatsächlich alle wesentlichen Elemente eines Darlehens enthält und insbeson-
dere davon auszugehen ist, ob eine Rückzahlung vorgenommen werden soll. Ist dies 
nicht der Fall, liegt eine Schenkung der Ausgleichsforderung im Zeitpunkt ihrer Fäl-
ligkeit, d. h. unverzüglich nach der Feststellung der Höhe, vor. 

Keine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen bei Belastung des 
Gesellschafterverrechnungskontos des Steuerpflichtigen 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Steuerermäßigung für Handwerkerleistun-
gen auch nach der Neufassung der entsprechenden Vorschrift nur in Anspruch ge-
nommen werden kann, wenn der Rechnungsbetrag auf einem Konto des Leistenden 
bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben wird. Die Gutschrift des Rechnungsbetrags 
im Wege der Aufrechnung durch Belastung des Gesellschafterverrechnungskontos 
des Steuerpflichtigen bei der leistungserbringenden GmbH genüge den gesetzlichen 
Anforderungen an den Zahlungsvorgang nicht. 

Stromspeicher ist keine wesentliche Komponente einer Photovoltaik-
Anlage 
Eine aus den Eheleuten bestehende Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), betrieb 
bereits seit 2013 eine Aufdach-Solaranlage. Die GbR plante in 2016 eine weitere 
Photovoltaikanlage mit Batteriespeichersystem auf der Nordseite des Daches. Diese 
Komplettanlage sollte mit einem Programm finanziert werden, das vor Abschluss der 
Verträge im Jahr 2016 eingestellt wurde. Auf Vorschlag der finanzierenden Banken 
wurde daher zunächst die Photovoltaikanlage erworben und aufgebaut und der Er-
werb des Speichersystems auf das Jahr 2017 verschoben, um die Fördermittel zu 
erhalten. Nach Lieferverzögerungen wurde das Speichersystem im Frühsommer 
2017 in Betrieb genommen. Das Batteriespeichersystem dient der Speicherung des 
durch die Solaranlage erzeugten Stromes, der ausschließlich für die private Versor-
gung der GbR verwendet wird. Das beklagte Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug 
für das Speichersystem ab. Die Stromspeicher seien nachträglich angeschafft wor-
den, dienten der privaten Stromversorgung und könnten daher nicht dem Unterneh-
men zugeordnet werden. Eine Ausnahme komme nur bei gleichzeitiger Anschaffung 
von Photovoltaikanlage und Strom-speicher in Betracht. 
Die hiergegen erhobene Klage wies das Finanzgericht Baden-Württemberg ab. Der 
GbR stehe nach Auffassung des Gerichts kein Vorsteuerabzug aus den Rechnungen 
für das Batteriespeichersystem zu, weil dieses nicht für Zwecke der besteuerten Um-
sätze der Klägerin erfolgen sollte, sondern ausschließlich den privaten Belangen ih-
rer Gesellschafter diene. Der in den Batterien gespeicherte Strom werde ausschließ-
lich für den privaten Verbrauch der Gesellschafter verwendet. Des Weiteren richte 
sich der Vorsteuer-abzug nicht nach der Verwendung der Photovoltaikanlage, da das 
Batteriespeichersystem nicht Bestandteil der Photovoltaikanlage geworden sei. Der 
Stromspeicher gehöre nicht zu den für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage we-
sentlichen Komponenten, da ein Stromspeicher nicht der Produktion von Solarstrom 
diene. 



 
Abzug von Taxikosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz 
nur in Höhe der Entfernungspauschale 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass ein Arbeitnehmer für seine Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz auch bei Nutzung eines Taxis Aufwendungen als Wer-
bungskosten lediglich in Höhe der Entfernungspauschale von 0,30 Euro für jeden 
Entfernungskilometer von der Steuer absetzen kann. Bei einem Taxi handelt es sich 
nicht um ein begünstigtes öffentliches Verkehrsmittel. 

Umsatzsteuer 

Rechnungsberichtigung – Rückwirkung für Vorsteuerabzug? 
Wenn ein Unternehmer in der Annahme einer Leistungserbringung im Ausland eine 
Ausgangsrechnung ohne inländischen Steuerausweis erteilt, kann er diese nicht in 
der Weise berichtigen, dass dem späteren Ausweis inländischer Umsatzsteuer 
Rückwirkung für den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers zukommt. 
Das Recht auf Vorsteuerabzug kann aufgrund einer berichtigten Rechnung bereits 
für den Besteuerungszeitraum ausgeübt werden, in dem die Rechnung ursprünglich 
ausgestellt wurde, wenn zunächst eine Rechnung ausgestellt wird, die den Anforde-
rungen der §§ 14, 14a UStG nicht entspricht, diese Rechnung aber später berichtigt 
wird. Für die dabei erforder-liche Berichtigungsfähigkeit der ursprünglich erteilten 
Rechnung verlangt der Bundesfinanzhof jedoch, dass diese Angaben zum Rech-
nungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt 
und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält.  

Lohn- und Gehalt  

Drittes Entlastungspaket - Inflationsausgleichsprämie: Bis zu 3.000 Euro 
steuerfrei 
Arbeitgeber sollen die Möglichkeiten erhalten, ihren Beschäftigten steuer- und abga-
benfrei einen Betrag von bis zu 3.000 Euro zu gewähren. Das sieht die sog. Inflati-
onsausgleichsprämie vor, die die Bundesregierung laut einer Mitteilung vom 
28.09.2022 auf den Weg gebracht hat. Der Begünstigungszeitraum ist bis zum 
31.12.2024 befristet.  
Die Inflationsausgleichsprämie ist Teil des dritten Entlastungspakets vom 
03.09.2022. Grundlage ist die Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der 
Koalitionsfraktionen, die in das parlamentarische Verfahren des „Gesetzes zur tem-
porären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz“ 
eingebracht werden soll. 
Eckpunkte der Regelung sind unter anderem: 
· Der Begünstigungszeitraum ist zeitlich befristet - vom Tag nach der Verkündung des Geset-

zes bis zum 31.12.2024. Der großzügige Zeitraum gibt den Arbeitgebern Flexibilität. 

· In diesem Zeitraum sind Zahlungen der Arbeit-geber bis zu einem Betrag von 3.000 Euro 
steuer- und sozialversicherungsfrei möglich. 

· Gezahlt werden kann auch in mehreren Teilbeträgen. 

· Die Inflationsausgleichsprämie muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden. Jeder Arbeitgeber kann die Steuer- und Abgabenfreiheit für solche zusätzli-
chen Zahlungen nutzen. 



 
Zudem wird die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung dahingehend ergänzt, 
dass die Inflationsausgleichsprämie bei einkommensabhängigen Sozialleistungen 
nicht als Einkommen angerechnet wird. 

Bundeskabinett beschließt Sozialversicherungsrechengrößen 2023 
Das Kabinett hat am 12.10.2022 die Verordnung über die Sozialversicherungsre-
chengrößen 2023 beschlossen. 
Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung Bedeutung hat (un-
ter anderem für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für frei-
willige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung und für die Beitragsbe-
rechnung von versicherungspflichtigen Selbstständigen in der gesetzlichen Renten-
versicherung), steigt auf 3.395 Euro/Monat (2022: 3.290 Euro/Monat). Die Bezugs-
größe (Ost) steigt auf 3.290 Euro/Monat (2022: 3.150 Euro/Monat). 
Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (West) 
steigt auf 7.300 Euro/ 
Monat (2022: 7.050 Euro/Monat) und die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) steigt 
auf 7.100 Euro/ 
Monat (2022: 6.750 Euro/Monat). 
Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze) steigt auf 66.600 Euro (2022: 
64.350 Euro). Die ebenfalls bundesweit einheitliche Beitragsbemessungsgrenze 
für das Jahr 2023 in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt auf 59.850 Euro 
jährlich (2022: 58.050 Euro) bzw. 4.987,50 Euro monatlich (2022: 4.837,50 Euro). 
 

Erbschaft-/Schenkungssteuer 

Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht bei der Erbschaft-
/Schenkungsteuer 
Die beschränkte Steuerpflicht im Rahmen der Erbschaft-/Schenkungsteuer tritt in den 
Fällen ein, in denen sich das übertragene Vermögen im Inland befindet, aber sowohl 
der Erblasser/Schenker als auch die Erben/Beschenkten ihren Wohnsitz außerhalb 
Deutschlands haben. Bei diesen Sachverhalten ist nur das in § 121 BewG definierte 
Vermögen für die Steuer heranzuziehen. Hierzu gehört das land- und forstwirtschaft-
liche Vermögen, Grundvermögen, Betriebsvermögen einer Betriebsstätte im Inland, 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Inland, wenn der Gesellschafter - allein oder 
zusammen mit anderen nahestehenden Personen - an der Gesellschaft zu mindes-
tens 10 % beteiligt ist. Dazu gehören außerdem noch einzelne in inländische Regis-
ter eingetragene Rechte und an inländische Gewerbebetriebe vermietete bewegliche 
Wirtschaftsgüter. Auch durch Hypotheken abge-sicherte Forderungen und stille Be-
teiligungen fallen unter das Inlandsvermögen. 
Dieses zu besteuernde Vermögen wird erweitert in den Fällen, in denen ein bisher 
unbeschränkt Steuerpflichtiger in ein Niedrigsteuerland wegzieht. Für diese Rege-
lung ist das Außensteuergesetz anzuwenden, das allgemein den Wegzug in Niedrig-
steuerländer bekämpft. Die Niedrigsteuerländer werden im Gesetz abstrakt nach 
zwei verschiedenen Maßstäben definiert. Beim 1. Maßstab wird verglichen, ob bei 
einem steuerpflichtigen Einkommen von 77.000 Euro bei einem Ledigen die Ein-
kommensteuer im Ausland weniger als 2/3 der deutschen Steuer beträgt. Der  
2. Maßstab ist anzuwenden, wenn der ausländische Staat dem Zugezogenen eine 
Vorzugsbesteuerung gewährt. 



 
Die Folgen der Einordnung in die erweiterte Steuerpflicht bestehen insbesondere 
darin, dass eine Reihe von Forderungen und Rechten der Erbschaft-/ 
Schenkungsteuer zusätzlich zum Vermögen gem.  
§ 121 BewG unterliegen. Hierzu gehören Kapitalforderungen an inländische Schuld-
ner, Spareinlagen und Bankguthaben bei inländischen Banken, Aktien, Investment-
fondsanteile, Anteile an inländischen Genossenschaften, Versicherungsansprüche 
an inländische Versicherungsunternehmen und Erfindungen sowie Urheberrechte, 
die im Inland verwertet werden. 
Im Prinzip richtet sich die erweiterte beschränkte Steuerpflicht damit gegen Perso-
nen, bei denen unterstellt wird, dass sie ihren Wohnsitz in Deutschland nur aufgege-
ben haben, um die vergleichsweise hohe Steuerlast gegen eine günstige Besteue-
rung in einem Niedrigsteuerland auszutauschen. 
 


